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An alle 
Haus- und Fachärzte 
sowie ärztliche Psychotherapeuten 
in Bayern 

  

Ihr Ansprechpartner: 

KVB Servicetelefonie Abrechnung 

Telefon: 0 89 / 5 70 93 - 4 06 00 

 

 

Unser Zeichen: IM 

 

28.06.2021 

***Wichtige Corona-Information *** 

Bayerische Teststrategie 

Fortschreibung der mit dem Freistaat Bayern abgeschlossenen Vereinbarung 

 

  Das Wichtigste auf einen Blick 

 

 Ab Donnerstag, 01.07.2021 

 

 
Keine Änderungen 

 

 

 

 

 

Reduzierung auf € 43,56 

 
 
 

 

jetzt bis 31.12.2022 

 

 

 

Bayerische Regelung entfällt (!) 
Stattdessen Abrechnung nach  

Testverordnung des Bundes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ergänzend zu den möglichen Tests nach der Corona-Testverordnung des Bundesgesundheits-

ministeriums bietet der Freistaat Bayern über den 30.06.2021 hinaus den Bürgern PCR-

Testungen an. Dabei wird die Bayerische Vereinbarung ab 01.07.2021 mit folgenden Änderun-

gen fortgeführt: 

Anpassungstermin 

Pauschale für 

labortechnische Leistungen  

(zum Nukleinsäurenachweis einer Infektion  

mit dem beta-Coronavirus SARS-CoV-2) 

Abrechnung Reihentestungen 

Aufbewahrungsfrist der 

Abrechnungsunterlagen nach 

Bayerischem Testkonzept  

Abstrichnahmen in Arztpraxen 

und bei Hausbesuchen  
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Neue Bayerischen Testverordnung - Regelungen ab dem 01.07.2021 
 
 
1. Abrechnung von Reihentestungen  >>>  unverändert 
 

Stundensatz für Reihentestung außerhalb der Arztpraxis  
(abhängig von Wochentag und Uhrzeit, zu der die Testung erfolgt) 
 
Mo - Do und Fr bis 13:00 Uhr 

 für Arzt (Abstrichnehmer) € 130,-- Ziffer 98053 

 für nicht-ärztliches Praxispersonal €   40,-- Ziffer 98054 

 

Fr ab 13:00 Uhr, Sa, So und Feiertage 

 für Arzt (Abstrichnehmer) € 160,-- Ziffer 98053A 

 für nicht-ärztliches Praxispersonal €   50,-- Ziffer 98054A 

 

Zusätzlich bis zu 3x täglich 

 für vor- und nachbereitende Arbeiten €   40,-- Ziffer 98054 

 Fr ab 13:00 Uhr, Sa, So und Feiertage   €   50,-- Ziffer 98054A 

 

Reisezeit/Wegezeit 

Vergütung für den Arzt und das vom Arzt gestellte nicht-ärztliche Personal ebenfalls nach 

den genannten Stundensätzen 

 

 

2. Pauschale für labordiagnostische Leistung - Vergütungsanpassung 

 

zum Nukleinsäurenachweis einer Infektion mit dem beta-Coronavirus SARS-CoV-2 

 bis zum 30.06.2021    €  50,50  

 ab 01.07.2021     €  43,65  Ziffer 98055 

 

Bitte beachten Sie:  

Die Vergütung der labordiagnostischen Leistung entspricht ab 01.07.2021 derjenigen,  

die für Testungen nach der Corona-Testverordnung des Bundes (TestV) vereinbart ist.  

 
 

3. Aufbewahrungsfrist der Abrechnungsunterlagen Bayer. Testkonzept 

>>>      jetzt bis 31.12.2022 

 

Für die Leistungserbringung im Bayerischen Testkonzept wurde die Aufbewahrungsfrist für die 

der Abrechnung zugrundeliegenden Angaben und Datengrundlagen verlängert von 

 bisher    bis zum 31.12.2021 

 jetzt neu    bis zum  31.12.2022 
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4. Abstrichnahmen in Arztpraxen und beim Hausbesuch 

>>>        Bayerische Regelung entfällt 

>>>        stattdessen Abrechnung nach Testverordnung des Bundes 

 
Für die Testdurchführungen in den Arztpraxen bildet ab 01.07.2021 die Corona-Testverord-

nung (TestV) des Bundes die alleinige Grundlage. Mit diesem Termin entfallen die nachste-

henden Abrechnungspositionen mit den Ziffern 98050, 98051 und 98052. 
 

 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Ihr bisheriges Engagement und Ihre fortwährende und 

wichtige Unterstützung in der Bewältigung der Corona-Pandemie! 

 

Freundliche Grüße 

 
Ihre KVB 

 

*** Neuer Termin: Ab Juli Serviceschreiben nur noch über „Meine KVB“  *** 
 Mit April 2021 kommen diverse Anforderungen auf die KVB-Mitglieder zu, allen voran der 

Start der Corona-Schutzimpfung in den Praxen. Daher hat sich der KVB-Vorstand für 

eine Verschiebung des Umstellungstermins entschieden. 
 Damit erfolgt bis Ende Juni 2021 weiterhin der Versand der KVB-Serviceschreiben auf 

dem herkömmlichen Weg und zusätzlich über das Nachrichtencenter im Mitgliederportal 

„Meine KVB“. 

 Weitere Infos: KVB-Internetseite unter www.kvb.de/Serviceschreiben-Umstellung 
 

 

http://www.kvb.de/Serviceschreiben-Umstellung

